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Der Verländerung cEr Mietzinsbildungsbefugnisse, die letztlich wenig­

stens teilweise erst auf das Fortbestehen amtlich dekretierter Kateg0-

riemietzinse hinausläuft, stehen \mten noch näher behandelte Eingriffe 

in die Eigentumsfreiheit cEr Hauseigentümer wie auch in das bürgerliche 

Vertragsrecht gegenüber, die in diesem Ausmaße \mbegreiflich sind. 

Es fragt sich, ob cErartige legistische Maßnahmen cErzeit überhaupt an­

gebracht sind, wo doch schon aus cEr Tatsache, daß cEr Europäische Ge­

richtshof für Menschenrechte eine Beschwerde bezüglich § 44 Mietrechts­

gesetz zur Behandl\mg angenamen hat, klar zu erkennen ist, was das in­

ternationale Rechtsleben vcn cEr österreichischen Mietengesetzgebung 

hält. Gerade aus diesem Gesichtspunkt erscheint cEr vorliegende Entwurf 

verfrüht, da die nach den Erläuterungen Seite 12 für den Herbst dieses 

Jahres zu erwartende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes mit 110-

her Wahrscheinlichkeit ganz allgemeine Aussagen zun österreichischen 

Mietrecht enthalten wird, an denen cEr Gesetzgeber nicht vorbeigehen 

wird können, will er sich nicht neuerlich Beschwerden in Straßburg mit 

\mter Unständen blamablen Ergebnissen aussetzen. 

Nur wenige, nicht allzu gewichtige Bestimnungen des Entwurfes kamen An­

liegen cEr gewerblichen Wirtschaft entgegen \md sind daher wirklich be­

grüßenswert • 

Hiezu kcmnt allgemein noch die sichtlich mangelnde Hanoonisierung zwi­

schen Mietrechtsgesetz \md dem ebenfalls zum Wohnrecht zu zählenden Woh­

n\mgsgemeinnützigkeitsgesetz \md Wohn\mgseigentunsgesetz, die erforder­

lich wäre, um faktisch gleichartige Tatbestände einer ebensolchen Rege­

lung zuzuführen, wie zum Beispiel bezüglich Aufteil\mg der Betriebsko­

sten und Aufwendungen \mter Bedachtnahne auf den neuen Entwurf einer 

OORM 5930 ("Wärnekostenabrechnung"). 

Der Entwurf muß so angesichts des Überwiegens negativer Aspekte als Ge­

samthei t abgelehnt werden. 
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Unbeschadet dieser gnmdsätzlichen Stellungnahme wird zu den einzelnen 

Bestinrnungen folgendes ausgeführt: 

Zu § 2: 

Bereits diese BestiIrmung spiegelt die typische Fehlhaltung unseres Miet­

rechtes wieder. Statt den derzeit rechtlich bedingten ökonanischen Reiz 

der Untennietverträge durch eine Liberalisierung der Hauptmietzinse weg­

fallen zu lassen, stopft man kranpfhaft die Ritzen einer lebensfrercrlen 

Regelung. 

Die Erläuterungen enthalten so keine Ausführungen, was unter dem Begriff 

"selbständigem" Teil eines Hauses zu verstehen ist. Ist dies bereits 

eine abgeschlossene Wohnung bzw Werkstätte, ein auszubauender Dachboden 

oder gar schon ein einzelnes Zimner? Die vorliegende Textierung läßt so 

eine Auslegung zu, die den Abschluß von Untennietverträgen geradezu zum 

gewagten Geschäft macht. Es wird sich etwa jeder Geschäftsmann hüten, 

vorübergehend nicht benötigte Geschäftsräume unterzuvermieten und wird 

sie lieber leer stehen lassen, wenn ihm ansonsten blüht, unter teilwei­

sem Ver lust seiner Hauptmietrechte neben sich einen Hauptmieter ange­

dient zu bekartten. Wer garantiert ihm denn, daß nicht etwa eine in sei­

nem Hauptmietvertrag enthaltene Untervennietungserlaubnis bereits als 

Umgehungsgeschäft qualifiziert wird? Wie steht es mit einem Untermieter, 

der nur, um in den Besitz des begehrten, vielleicht senst nicht vermie­

teten Mietgegenstandes zu kamen, zuerst zwar eifrig, aber dolos an dem 

Scheingeschäft mitgewirkt hat, dann aber auf einmal seinen Tarmnantel 

abwirft und mm als Hauptmieter die faulen Früchte seiner Verstellung 

ernten will? Oder soll l.ln'gekehrt ein ~iterer Fall der Abtretung val 

Mietrechten ähnlich § 12 insbesondere auch an Geschäftsräumlichkeiten 

dadurch geschaffen werden, daß Hauptmieter und Untennieter geneinsam ein 

Utgehungsgeschäft behaupten? 

All dies dringt bis zum Wesenskern des in Artikel 5 Staatsgrundgesetz 

geschützten Eigentumsrechtes vor, weshalb auch verfassungsrechtliche Be­

denken angeneIdet werden müssen. 
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Schon rein zivilprozessual kann der beabsichtigte wei. tere Satz zum neuen 

Abs 4 nur bedauert werden. Hier würde ein Arl\Nendlmgfall des dem west­

deutschen Recht eigenen, hingegen dem österreichischen Zivilprozeßrecht 

seit jeher fremden "prima facie-Beweises" geschaffen, wo schoo bloße 

Verdachtsm::rcente zu der Urcrlrehung des Beweisthemas 'lmd entsprechender 

Verlagerung der Beweislast führen. Damit würde der Prozeßgegner des Mie­

ters in die aussichtslose Lage einer negativen Beweisführung versetzt, 

was eine grobe Unbilligkei t darstellt. Vor allem aber wird ja die Frage, 

ab jemand rechtlich als Haupt- oder Untennieter einzustufen ist, gemäß § 

37 Abs 1 Z 1 primär im Verfahren außer Streitsachen entschieden, in dem 

gemäß § 2 Abs 2 Z 5 Außerstreitgesetz der Untersuch'lmgsgr'lmdsatz gilt, 

mit dem Beweislastverteilungen unvereinbar sind. Durch die beabsichtigte 

Beweislastregel würde daher § 41 eine verhängnisvolle Schaukelwirkung 

bekcmren, ob eine rechtliche Auseinandersetzung über die Stell'lmg als 

Hauptmieter zuerst im Verfahren außer Streitsachen anhängig wird oder in 

einem Zivilprozeß als Vorfrage mitzuentscheiden ist. 

Zu § 4 Abs 4 'lmd § 5 Abs 2: 

Bei der Änderung des Zitates in § 4 Abs 4 bezüglich § 16 müßte es statt 

"Abs 5 lit b" richtig "Abs 5 Z 2" lauten. Im übrigen wird hiezu auf die 

Ausführungen zu den §§ 16 'lmd 30 verwiesen. 

Zu § 6: 

Die im Zusarmenhang mit den beabsichtigten Absätzen 5 und 6 des § 37 zu 

sehenden Begünstigungen zur DurchsetZ'lmg voo Anträgen auf Vornahme val 

Erhaltungsarbeiten nach § 3 Abs 3 Z 2, nämlich der Ausschluß der auf­

schiebenden Wirk'lmg von Rechtsmitteln 'lmd die Erlassung Einstweiliger 

Verfügungen ahne Gefahrenbescheinigung bzw Sicherheits leistung , läßt 

wichtige rechtliche und wirtschaftliche Gesichtspmlkte, die der Vermie­

ter zu beachten hat, völlig außer Acht und schießt so weit über das 

Ziel. Nicht nur, daß dadurch die erforderliche Zeit für Planung 'lmd Vor­

bereitung bzw Auftragsvergabe sehr eingeschränkt würde i es könnte die 
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zwangsweise DurchfühlIDg derartiger Arbeiten zu enonnen Fehlinvestitionen 

führen, wie anhand einiger Beispiele dargelegt werden soll: 

1. Wenn Arbeiten in einem Gebäudeteil erZWlmgen werden, der einer Sanie­

rungsförderung im Wege steht lIDd abgebrochen werden müßte. 

2. Wenn derartige Arbeiten erzwungen würden lIDd im Hinblick auf die da­

durch verursachten Kosten wirtschaftliche Abbruchreife anzunehmen 

wäre, darm wäre der über die Einstweilige Verfügung getätigte Aufwand 

für solche privilegierte Arbeiten verloren, wenn van Kündigungsgrund 

des § 30 Abs 2 Z 14 Gebrauch gemacht würde. 

3. Wenn die vollstreckbare Einstweilige Verfügung der Schlichttmgsstelle 

im Wege des § 4 Verwaltungsvollstr:eckungsgesetz 1950 zu einer Ersatz­

vornahne führt, das daraufhin van Vermieter angerufene Gericht aber 

später zu einem daVCl1 abweichenden Ergebnis kcmnt. 

Zu § 6 a: 

Gänzlich neu ist die Gestalt eines Mieterbeauftragten, für dessen recht­

liche Verankertmg keine Notwendigkeit zu erkennen ist. SChen nach gel­

tendem Recht steht es den Mietern frei, sich bei Ausübtmg ihrer Rechte 

gegenüber dem Hauseigentürner eines individuell bevollmächtigten Vertre­

ters zu bedienen. Daß mmmehr schon etwas über ein bloßes Drittel (die 

Mehrheit von zwei Drittel) der Mieter alle übrigen Mieter mit einem ge­

meinsanen Interessenvertreter zwangsweise beglücken können soll, er­

scheint lIDverständlich, zumal zunindest fraglich ist, ob sodarm der ein­

zelne Mieter neben demselben noch seine Rechte selbst wahrnehrren karm 

bzw darf. Mietern, die gegen eIDen bestimnten Mieterbeauftragten ge­

stinmt haben oder sonst - begründeterma.ßen 00er nicht - mit dessen Tä­

tigkeit nicht einverstanden sind, kann schon jetzt nur mehr eine trauri­

ge Existenz in ihrem Mietobjekt als höchstens mißnutig geduldete "Stö­

renfriede" vorhergesagt werden; es wäre nicht das erstemal., daß sich die 

Aktivität von angeblichen Vertretern im Tyrannisieren der - ja räunlich 

näheren Vertretenen - äußert. Aus der Sicht der Mieter Val Geschäfts-
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räumlichkeiten ist insbesendere zu bemerken, daß diese zumeist weit in 

der zahlmäßigen Minderheit sind tmd nicht damit zu rechne.'1 ist, daß ihre 

St.inrren auf die Bestellung eines Mieterbeauftragten Einfluß haben, bzw 

der sOOann Bestellte ihren berechtigten Interessen Beachtung schenken 

wird. 

Besonders bedenklich ist bei den vorzeitigen Beendigtmgsgründen der 

FUnktion <Es Mieterbeauftragten Abs 2 Z 2, wcnach diese Enthebung nur 

wirksam wird, wenn gleichzeitig ein neuer Mieterbeauftragter gewählt 

wird. Karmt die Mietergeneinschaft etwa sehen nach wenigen ~aten zum 

Ergebnis, ihre Interessen auf andere Weise besser vertreten zu lassen, 
• 

tmd es findet kein neuer Mieterbeauftrager eine Mehrheit bzw es nimnt 

dieser die Wahl nicht an, so sind die armen Mieter gezwungen, bis zum 

Ablauf von drei Jahren mit einern von ihnen abgelehnten Zwangsvertreter 

leben zu müssen. 

Abgesehen von dieser grundsätzlichen Ablehnung erwecken von den Rechten 

des Mieterbeauftragten, soweit sie in Abs 4 angeführt bzw aus den in Abs 

6 angeführten Vennieterpflichten zu erschließen sind, nehrere sehwere 

Bedenken. 

So ist die in Abs 4 Z 1 vorgesehene, von der Zustimmmg der Mieter unab­

hängige Einsicht in die Mietverträge, die ja regelmäßig aucli auf private 

Lebensumstände der Mieter Bezug nehnen, sehen aus der Sicht des Daten­

schutzes abzulehnen. 

Wie erwähnt genügt für die Bestellung eines Mieterbeauftragten sehoo et­

was über ein Drittel der Mieter. Daß dieser dann laut Abs 4 Z 3 statt 

der in § 6 Abs 1 Z 2 angeführten Mehrheit der Hauptmieter die Durchfüh­

rung von Erhaltungs- tmd Verbesserungsarbeiten beantragen können soll, 

ist wirklich lIDbegreiflich tmd läßt erneut die beabsichtigte Bevorm.m­

dung erkennen. 

Ein ausgesprochen sinnloser und daher umsatehr abzulehnender Eingriff in 

die Pri vatautonanie <Es Hauseigentürcers wäre das in Abs 6 Z 3 vorgesehe-
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ne Recht des Mieterbeauftragten, bei größeren Erhaltungs- und Verbesse­

rungsarbeiten die Einholung weiterer Kostenvoranschläge zu verlangen, 

~i unklar ist, ob der auf Verlangen des Mieterbeauftragten einzuho­

lende Kostenvoranschlag eines Val diesem genannten Unt.ernel'lners alterna­

tiv oder kumulativ zu den sonst auf dessen Verlangen einzuholenden zwei 

Kostenvoranschlägen tritt, ganz abgesehen val der in den Erläute:nmgen 

nicht behandelten Frage, wann eine "größere" Erhaltungs- oder Verbes se­

nmgsarbeit vorliegt. Soll auch hier anstelle des Bestbieterprinzipes 

das schon im Bereiche der öffentlichen Hand so verhängnisVOll in Er­

scheinung getretene Billigstbieterprinzip treten? Trifft im Falle, wo 

das VOll Mieterbeauftragten genannte Unternehmen mit der Durchführung der 

Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten betraut wird, diesen wenigstens 

eine Haftung für Auswahlverschulden; vor allem aber, wer trägt die K0-

sten der auf Verlangen des Mieterbeauftragten einzuholenden zusätzlichen 

Kostenvoranschläge? Jedenfalls werden solche Aktivitäten des Mieterbe­

auftragten die Durchführung nötiger Reparaturen nur verzögern, wogegen 

merkwürdigerweise sichtlich weniger Bedenken bestehen als bei Verzöge­

rungen aus der Sphäre des HauseigentÜIters, gegen die man in der beab­

siChtigten Neufassung des § 6 Abs 1 mit aller Schärfe vorgehen zu müssen 

glaubt. 

Ahs 7 erscheint ausgesprochen sinnlos, weil zur AntragsteIlung nach § 20 

Ahs 4 ohnehin jeder einzelne Hauptmieter berechtigt ist, zu denen der 

Mieterbeauftragte schon begriffsmäßig zählt. 

Alles in allem ist - abgesehen val den aufgezeigten Ungereimtheiten -

durch die Institution des Mieterbeauftragten auf jeden Fall mit einer 

gesteigerten Bürokratisienmg und Kanplizienmg der Hausverwaltung zu 

rechnen, die den Verwaltungsaufwand - so zahlreiche zeitaufwendige Ka'l­

ferenzen und umfangreicher Schriftverkehr - in einem Maße steigern wird, 

daß er im derzeitigen Verwaltungskostenpauschale keinerlei Deckung fin­

den kann. 
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Zu § 6 b: 

Die Einbindung cEr Mieter in die Gel tencinachung VCl1 Gewähr leistungsan­

sprüchen bei Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten stellt an sich sehen 

die Systematik des Privatrechtes . in Frage und ist daher grundsätzlich 

abzulehnen. 

Den Werkvertrag über Arbeiten am Mietobjekt schließt ja - außer im Falle 

des § 6 Abs 2 - der HauseigentÜIner bzw Vennieter; er bestimnt sdrin den 

Vertragsinhalt und kennt dessen etwa während cEr Ausführung cEr Arbeiten 

notwendig gewordene r.t:xli.fikatienen. Auf welche Weise dann außerhalb die­

ses Vertragsverhältnisses stehende Personen wie die Mieter beurteilen 

können sollen, ab eine Arbeit vertrags- und damit ordnungsgemäß ocEr 

mangelhaft durchgeführt wurde, bleibt schleierhaft. Weiters ist cEr 

HauseigentÜIner Schuldner des Werklohnes , sodaS sehen begrifflich nur er 

eine Minderung desselben geltend machen und zur Leistungsklage aktiv le­

gi timiert sein kann; ocEr soll die Mieterrrehrhei t nur zu einer Feststel­

lungsklage berechtigt sein? Würde nämlich cEr aus cEr EntgeltmincEI'ung 

entspringende Betrag direkt dem klagenden Mietern zufließen - was mit 

den übrigen Mietern ist, bleibt überhaupt dunkel - so würde dieser Be­

trag in cEr Hausabrechnung fehlen. 

Gänzlich verworren würde die Situation, wenn sich HauseigentÜIner und 

Mietenrehrhei t über denie gegenüber dem Werkunternehner einzunehmenden 

Rechtsstandpunkt nicht einigen können, also einer die Verbesserung und 

der andare die Minderung verlangt; wozu soll dann der Werkunternelmer 

verurteilt werden? 

Im übrigen könnte ein von Mietern gegen den Werkunternelmer verlorener 

Gewährleistungsprozeß für diese arge finanzielle Folgen haben, würden 

doch durch die Streitgenossenzuschläge die Prozeßkosten sehr hoch. . 
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Zu § 15: 

Der dieser Bestinnrung zugnmde liegende Gedanke, nämlich die dem Vermie­

ter zu eröffnend:! M3glichkeit, Pauschalmietzinse aufzuschlüsseln - be­

sonders in dem Falle, daß diese zu den angestiegenen Betriebskosten in 

keinem angemessenen Verhältnis stehen - ist durchaus zu begrüßen, nur 

ist die vorgeschlagene Formulierung noch nicht ausreichend verständlich. 

Vor allem ist die BedeutlIDg der Worte "in gleicher Höhe" nicht klar, 

soll doch gerad:! durch die gerichtliche Entscheidtmg für die ZuklIDft 

insbesondere die Dynamik der Betriebskosten von cEr Starrheit des Pau­

schalmietzinses gelöst werden. Weiters müßte auch cEr Abs 2 zitiert wer­

den, da die Unsatzsteuer ebenfalls aus dem Pauschalmietzins herauszu­

rechnen sein wird. 

Zu § 16: 

Die im Zuge der beabsichtigten Verländerung der Mietzinsregelung einge­

räumte M3glichkeit, in einzelnen Bund:!sländern in weiterem Rahmen als 

Abs 1 vati Kategoriemietzins auf den angemessenen Mietzins überzugehen 

bzw die Kategoriemietzinse durch Zuschläge den örtlichen Verhältnissen 

anzupassen, ist zwar zumindest eine theoretische Lockerung der Zwangs­

wirtschaft im Mietenwesen ; es erscheint aber fraglich, ob sich einzelne 

Bundesländer solche Gese:tzesrnaßnahnen politisch leisten können. Das Er­

gebnis wäre jecEnfalls eine weitere Rechtszersplitterung, die beSOl'ld:!rs 

d::>rt zu grotesken Situationen führen könnte, wo dicht besiedelte Gebiete 

verschied:!ner Bund:!sländ:!r aneinand:!rstoßen, so etwa im Grenzbereich von 

Wien lIDd Niederösterreich. 

Rein legistisch ergäbe d:!r rcerkwürdige Zustand, daß die in Abs 2 ange­

führte Kategoriemietzinse einem d::>ppel ten Zuschlagsystem unterworfen wä­

ren, nämlich dem des Justizministers nach Abs 4 und cEm der Landeshaupt­

männer nach Abs 5 Z 2. 

Der allgemeine Ruf nach einer lebens- und wirtschaftsnahen Liberalisie-
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rung des Mietenrechtes wird jedenfalls hiedurch nicht zum Versturrnen ge­

bracht. 

Zu § 29: 

Die Erweiterung der Zulässigkeit befristeter Mietverträge bei Wohnungs­

eigentumsd:>jekten - das zitat des Abs 1 lit c in den Erläuterungen Seite 

19 dürfte allerdings irrig sein - wird, soweit es sich um Wohnungen han­

delt, als liberalisierende Maßnahme allgE!l'ein begrüßt. Bezüglich solcher 

Geschäftslokale wurden nur von der Wiener wirtschaft Bedenken vorge­

bracht. 

Zu §§ 30 und 32: 

Der Entfall des Kündigungsgrundes nach § 30 Abs 2 Z 15 ist aus nehrfa­

chen Gründen unbedingt abzulehnen. Vorerst liegt wieder eimnal ein Ver­

such vor, behauptete. Mängel in der Tätigkeit von Verwal tungsbehärden 

durch Gesetzesmaßnahmen im Justizbereich bekänpfen zu wollen. wenn es 

tatsächlich zur Erlassmlg spekulativ erwirkter Abbruchinteressenbeschei­

de gekarrren sein sollte, so wäre bei der Verwaltungsbehörde der Hebel 

anzusetzen und es sollten nicht in einer Radikalkur sämtliche Bescheide 

diese? Typs als privatrechtlich uninteressant erklärt werden. Dies würde 

die Stadterneuerm1g und -entwicklung nachhaltig behindern und letztlich 

nur dazu führen, daß die wirtschaftliche Abbruchreife nach § 30 Abs 2 Z 

14 abgewartet werden nuß. 

Die in § 32 ohnehin eingehendst und schonendst für den Mieter geregelte 

Ersatzbeschafftmg trägt doch dessen Interessen in einem Maße Rechntmg, 

daß das Beharren auf einer bestimnten Altwohnung nur entweder auf queru­

lati ven Starrsinn oder das Bestreben zurückgehen kann, hohe Ablösen zu 

erpressen. 

Zu § 34: 

Die hier beabsichtigte Vorschrift würde das Gericht mit unnötigem Pa-
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pierkrieg belasten, zurnal es sich nach den Erläutenmgen Seite 20 ohne­

hin nur um eine Ordnungsvorsehrift handeln soll, deren Verletzung offen­

bar keine Rechtsfolgen hätte. Wenn man sehen unbedingt glaubt, die Leute 

mit der Nase auf § 2 Abs 4 hinstoßen zu müssen - siehe hiezu die obigen 

Ausführungen -, so könnten dies die Meldebehörden tun; die schen nach 

gel tendern Recht zu verständigende Geneinde (der Bürgenneister) ist ja 

gemäß § 15 Meldegesetz außerhalb der Orte mit Bundespolizeibehörden oh­

nehin zugleich Meldebehörde. Den Meldebehörden wären auch die genealogi -

sehen Verhältnisse der in einer Wohnung gemeldeten Personen leichter 

durchschaubar und man würde sich Abs 4 ersparen, da ja im Verhältnis 

zwischen Meldebehörde und GeneIdeten die Auskunftssperre nicht greift; 

oder herrscht auch hier das Mißtrauen gegen Verwaltungsbehörden vor? 

Abgesehen von diesen fonnalen Bedenken sei bemerkt, daß durch diese Ver­

ständigung in erster Linie Untriebe zur Verzögerung der Räurmmgsexekuti­

on gefördert würden. 

Zu § 36: 

Auf das Vorbringen zu § 30 wird hingewiesen. 

Zu § 37: 

Zu Abs 1 wird bezüglich Z 3 a auf die Ausführungen zu § 6 a, zu Z 7 a 

auf die Ausführungen zu § 15 hingewiesen. 

Gegen Abs 5 und 6 wurden sehen oben bei § 6 scllwere Bedenken erhoben. 

Der Ausschluß der aufschiebenden Wirkung von Rechtsmitteln würde den 

HauseigentÜI1er hindern, rechtliche und wirtschaftliche Gesichtspunkte in 

der zweiten Instanz vorzubringen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. 

Abs 5 erweckt auch noch verfassungsrechtliche Bedenken aus der Sicht des 

Grundsatzes der Trennung von Justiz und Verwaltung, wenn abweichend zur 

Grundregel des § 40 Abs 1 in bestimnten Fällen durch die Anrufung des 
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Gerichtes die Entscheidung der Ge!neinde nicht außer Kraft tritt, sendern 

bis zur Entscheidung des Gerichtes die Vollstreck'lmg nöglich ist. 

Allerdings karmt insbesondere in Wien die Dauer der außerstreitigen Ver­

fahren gemäß § 37 selbst in ganz unkanplizierten Fällen fast schon einer 

Rechtsverweigermtg gleich. Die Schaff'lmg neuer Agenden der Schlicht'lmgs­

stellen 'lmd Bezirksgerichten ohne personelle Aufstock'lmg muß diese Si­

tuation zwangsläufig noch verschlirmern. Als Beispiel für einen sanie­

rungsbedürftigen Mißstand sei der Abusus erwähnt, daß jede Mietzinsklage 

durch eine mutwillige Antragstell'lmg zur Angemessenheitsprüfung des 

Hauptmietzinses zu einer obligatorischen Unterbrech'lmg des Hauptverfah-
• 

rens nach § 41 führt, sodaß sich ein Mieter m:nate-, ja jahrelang durch 

die Verschlepp'lmgstaktik um die Mietzinszahl'lmg drücken kann. 

Zu § 45: 

Die Änderung des Abs 8 entspricht - was den Mieter betrifft - dem Bil­

ligkeitsprinzip. Vielfach wird es allerdings dem früheren Mieter, der 

den rückforderbaren Erhalt'lmgs- 'lmd Verbesser\ID.gsbeitrag seinerzeit ent­

richtet hat, der aber in der Folge seine Mietrechte aufgegeben hat, 

nicht nehr IrÖglich sein, die ordn'lmgsgemäße Verwendung des Erhalttmgs­

'lmd Verbes5ermlgsbeitrages zu überprüfen. Das bedeutet ua, daß es zu 

zahllosen mit'lmter auch unnötigen Anträgen gemäß § 37 Abs 1 Z 13 kamen 

wird, weil dem früheren Mieter die Kenntnis über getätigte Aufwendlmgen 

'lmd Jahresabrechn'lmgen fehlen. 

Die Neuformulier'lID.g des Begriffes des Rückzahl'lmgspflichtigen ist 

sprachlich nicht geglückt. Gemeint ist offenbar, daß nach wie vor jener 

Vermieter rückzahl'lmgspflichtig sein' soll, der tm Zeitpunkt der Fällig­

keit des Anspruches Eigentürrer oder Fruchtnießer der Liegenschaft ist. 

Die Bestinmung wirft bei Gesamtrechtsnachfolge auf Vermieterseite keine 

Probleme auf, sehr wohl aber bei Einzelrechtsnachfolge. Gemäß § 1120 

ABGB tritt der Erwerber dem Bestandnehner gegenüber mit der Verbücherung 

seines Eigentumsrechtes in die Bestandverträge ein. Damit wird ein 

Rechtsverhältnis zwischen Erwerber 'lmd Mieter hergestellt. Zu einern frü-
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heren (im Zeitpunkt der Verbücherung des Eigenturnsrechtes bereits ausge­

schiedenen) Mieter besteht aber keine Rechtsbeziehung • Dc:moch wäre die­

ser alte Mieter nach der nUI'lItehrigen Regelung berechtigt, gegebenenfalls 

van Erwerber die seinerzeit entrichteten Erhaltungs- und Verbesserungs­

beiträge rückzufordern. Der Entwurf stellt im übrigen auch nicht klar, 

welcher Zinssatz begehrt werden kann. 

Zu § 46: 

Die in Abs 3 vorgesehene Ausdehnung der Regeltmg für die Mietzinshähe im 

Todesfall von Wohnungen auf Geschäftsräume ist zwar grundsätzlich akzep­

tabel, sie erscheint aber in mehrfacher Weise verbesserungsfähig. 

Rein legistisch müßte schon die Uberschrift des Paragraphen geändert 

werden; auch müßte wie in Abs 1 und 2 nicht der Tod, sondern der Ein­

tritt in das Mietverhältnis zum Anlaß für die Mietzinserhöhung gencmnen 

werden. 

Abs 1 enthält bei Wohnungen eine Begünstigung des Ehegatten (lebensge­

fährten) und naher minderj ähriger Angehöriger. Im Sinne der Förderung 

von Familienbetrieben wäre es gelegen, eine gleichartige Begünstigung 

für jene Fälle vorzusehen, wo der in dem Mietgegenstand geführte Gewer­

bebetrieb des Verstorbenen gemäß § 41 Abs 1 Z 2 und 3 Ge\t.() van überle­

benden Ehegatten oder von Kindern (Wahlkindern) des Gewerbeinhabers bis 

zur Vollendung des 24. Lebensjahres fortgefilllrt wird. 

Umgekehrt kann nicht übersehen werden, daß bei Geschäftsräumen in weit 

hbnerem Maße als bei Wohnungen juristische Personen und Personengesell­

schaften Mieter sind, die meist eine viel längere Lebensdauer haben als 

physische Personen. Abgesehen davon, daß juristische Personen und Perse­

nenhandelsgesellschaften meist wirtschaftlich wesentlich potenter sind 

als Einzelgewerbetreibende, stellt es wohl eine sachlich nicht zu recht­

fertigende Ungleichbehandlung dar, in solchen Fällen eine Mietzinsan­

gleichung auf lange Zeit zu verhindern. 
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Abgesehen von diesen Überlegungen zum Al'lwendungsbereich der Bestinmung 

ist darauf hinzuweisen, daß zwischen dem fhJrch den Erhalttmgsbeitrag ge­

mäß § 45 Abs 1 Z 2 gegebenen Mietentgelt tmd dem angerressenen Mietzins 

nach § 16 Abs 1 Z 1 eine neue Mietzinskategorie für Geschäftsräurre ein­

geführt würde, was einer übersichtlichen Systematik nicht 'gerade förder­

lich wäre. 

Abs 4 tritt an recht subtile Rechtsprablerre ziemlich sorglos heran. Si­

cherlich karmt es gelegentlich vor, daß Unternehmenspachtverträge vorge­

schützt werden, um. eine Mietzinserhöhung nach § 12 Abs 3 zu verhindern. 

Diesen Fällen der Sirm.llation kann aber mit § 916 ABGB bzw dem Kündi­

gungsgrund des § 30 Abs 2 Z 7 ohne weiteres beigekamen werden. Ven Ge­

setzes wegen jedoch zu vennuten, daß der Verpächter eines Unternehtrens 

regelmäßig im Rahmen des Pachtzinses für die Geschäftsraumnutzung ein 

höheres Entgelt erhält als der Mietzins nach § 45 Abs 1 Z 2 geht aber 

entschieden zu weit; hier wird der in der Regel weit über die Raumnut­

ztmg hinaus gehende Unternehmenswert verkannt. 

Unabhängig davon haften dem beabsichtigten Abs 4 legistische Mängel an. 

So fehlt eine dem zweiten Satz des § 12 Abs 3 analoge Anzeigepflicht an 

den Vermieter. Weiters müßte für die Fälle, wo der Mieter bzw Verpächter 

ohnehin schon den angerressenen Mietzins nach § 16 Abs 1 Z 1 den Mietzins 

zahlt, die Auslegtmg ausgeschlossen werden, daß sich im Falle der Ver­

pachttmg der Mietzins auf den der Kategorie A senkt. 

Einer näheren Überlegung bedürfte es wohl auch, waru:n wieder eine privi­

legierte Gruppe, nämlich die der "Altverpächter" geschaffen werden soll 

und wie man gerade auf den Stichtag 1.1.1990 kannt. 

Die Bundeskarrrcer übermittelt gleichzeitig 25 Gleichstücke dieses Gutach­

tens dem Präsidium. des Nationalrates. 

32/SN-213/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 15

www.parlament.gv.at




